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 „Fläche“ bedarf bei Betriebs-
kostenabrechnung keiner Erläute-
rung
 
BGH, Urteil vom 29. Januar 2020, Az.: VIII ZR 
244/18 

 
In einer Betriebskostenabrechnung nach Fläche 

bedarf es trotz des Ansatzes unterschiedlicher Ge-

samtflächen keiner Erläuterung des Abrechnungs-

maßstabs. 
Der Kläger ist Vermieter einer Wohnung 

und verlangt die Nachzahlung von Betriebskosten. 
Die Wohnung befindet sich in einer großen Anlage, 
die aus mehreren Wohn- bzw. Gewerbegebäuden 
besteht. In der vom Mieter bestrittenen Betriebs-
kostenabrechnung waren die Betriebskosten nach 
der Fläche angesetzt. Hierbei wurden Wohn- und 
Gewerbeflächen getrennt abgerechnet. Den ein-
zelnen Positionen lagen jedoch wiederum unter-
schiedliche Gesamtflächen zugrunde. Einige wur-
den nämlich gemäß der Fläche der gesamten An-
lage verteilt, andere Positionen dagegen wurden 
anhand kleinerer Abrechnungsflächen wie z.B. 
nach einzelnen Gebäuden gebildet. Eine Erörte-
rung aus welchen Gebäudeteilen oder Hausein-
gängen und sonstigen Flächen sich die jeweiligen 
Gesamtflächen zusammensetzen, enthielten die 
Abrechnungen nicht. 

Der BGH entschied, dass die Betriebs-
kostenabrechnungen hier nicht formell unwirksam 
seien. Die Betriebskostenabrechnung genügt näm-
lich schon dann den formellen Anforderungen, 
wenn sie eine geordnete Zusammenstellung der 
Einnahmen und Ausgaben enthält. Es bedarf somit 
folgender Mindestangaben: 

- Zusammenstellung der Gesamtkosten 
- Angabe und Erläuterung der zugrunde ge-

legten Verteilerschlüssel 
- Berechnung des Anteils des Mieters 
- Abzug der geleisteten Vorauszahlungen. 

 
Eine Erläuterung des angewandten Verteilungs-
maßstabs bzw. Umlageschlüssels ist nur dann ge-
boten, wenn dies zum Verständnis erforderlich ist. 

Diese Anforderungen seien im vorlie-
genden Fall erfüllt und es bedurfte hier keiner wei-
teren Erläuterung des Umlageschlüssels. Der Ver-
teilungsmaßstab „Fläche“ sei schon aus sich her-
aus verständlich und bedarf keiner näheren Erläu-
terung. Die unterschiedlichen Gesamtflächen, die 
zugrunde gelegt wurden, führen zu keiner anderen 
Wertung. Auf formeller Ebene genüge die jeweilige 
Angabe der Gesamtfläche, die der nach dem Flä-
chenmaßstab abgerechneten Betriebskostenposi-
tion zugrunde gelegt wurde. Weitere Angaben 
dazu, aus welchen einzelnen Flächen- bzw. Gebäu-
deteilen sich die zugrunde gelegte Wirtschaftsein-
heit zusammensetzt, bedarf es nicht. Die Mindest-
anforderungen an eine Betriebskostenabrech-
nung, deren Verletzung die Abrechnung formell 
unwirksam macht, erfordern eben keine solchen 
Angaben. Unklarheiten bezüglich der betroffenen 
Gebäude- bzw. Flächenteile führen nicht zur for-
mellen Unwirksamkeit, sondern sind eine inhaltli-
che Frage. 

 
Fazit:  
Wieder eine neue Entscheidung zum Thema Be-
triebskostenabrechnung. Vermieter bzw. ihre Ver-
walter sollten bei der Erstellung der Betriebskos-
tenabrechnung verstärkt auf die Einhaltung der 
Mindestanforderungen achten, um die formelle 
Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Angabe der Zu-
sammensetzung der angesetzten Gesamtfläche ist 
hierfür – zumindest bezüglich der formellen Wirk-
samkeit – jedoch nicht notwendig.
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 Erwerber muss letzte Rate 
nicht auf Notaranderkonto zahlen 
 
OLG Schleswig, Urteil vom 21. Februar 2020, Az.: 1 
U 19/19 

 
Eine vorformulierte Vertragsklausel, wonach der 
Erwerber einer Wohnung die letzte Kaufpreisrate 
auf ein Notaranderkonto zahlen muss, ist unwirk-
sam. 

Im streitgegenständlichen Fall war im 
Bauträgervertrag, mit welchem der Erwerber vom 
Verkäufer eine Wohnung erworben hatte, eine 
Klausel enthalten, wonach die letzte Rate des 
Kaufpreises auf ein Treuhandkonto des beurkun-
denden Notars zu zahlen ist. Sobald dem Notar ein 
Abnahmeprotokoll vorlag, wonach keine Mängel 
vorliegen und sowohl die Wohnfläche als auch die 
Gemeinschaftsfläche vollständig hergestellt sind, 
sollte die Auszahlung an den Verkäufer erfolgen. 
Weiter war im Bauträgervertrag geregelt, dass die 
Parteien bei vorliegenden Mängeln die Beseiti-
gungskosten schätzen sollten und diesen Schätz-
betrag im Abnahmeprotokoll festhalten sollten. 
Von der letzten Kaufpreisrate sollte der Notar so-
dann das Zweifache des Betrags aus dem Abnah-
meprotokoll einbehalten.  

Die letzte Kaufpreisrate wurde vom Er-
werber pflichtgemäß auf das Notaranderkonto 
überwiesen, auch wurde ein Abnahmeprotokoll 
ohne den Vermerk von Mängeln erstellt. Später 
wurden dennoch Mängel an der Wohnung be-
kannt. Der Verkäufer machte daraufhin die Aus-
zahlung der Rate gerichtlich geltend, da gemäß 
Bauträgervertrag nur im Abnahmeprotokoll festge-
legte Mängel die Auszahlung hindern.  

Das OLG Schleswig gab jedoch dem Er-
werber Recht. Nach Auffassung des Gerichts stün-
den dem Verkäufer keine Rechte an dem Guthaben 
auf dem Notaranderkonto zu, da die getroffene Re-
gelung unwirksam sei. Da es sich bei einem Bau-
trägervertrag um eine vorformulierte Vereinbarung 

handelt, greifen die Grundsätze der AGB-Kon-
trolle, unabhängig davon, ob der Verkäufer den 
Vertrag eigenhändig konzipiert habe oder auf ein 
Muster zurückgegriffen habe. Mit der Regelung, 
gemäß welcher der Erwerber die letzte Rate auf ein 
Anderkonto beim Notar zu leisten hat, werde nach 
Ansicht des OLG Schleswig das Zurückbehal-
tungsrecht des Erwerbers beschränkt. Dem Erwer-
ber werde die Möglichkeit genommen, durch das 
Zurückbehalten eines Teils des Kaufpreises den 
Verkäufer wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Er 
sei darauf angewiesen, seinen Zahlungsanspruch 
wegen bestehender Mängel gegenüber dem 
Werkunternehmer durchzusetzen.  

Jedenfalls werde das Zurückbehal-
tungsrecht des Erwerbers laut OLG Schleswig je-
doch auch dadurch beschnitten, dass der Kauf-
preis lediglich wegen der im Abnahmeprotokoll 
festgestellten Mängel zurückbehalten werden 
kann. Dabei werde dem Erwerber die Möglichkeit 
genommen, etwaige Mängelrechte, insbesondere 
für nicht sichtbare Mängel, auch einseitig durch-
zusetzen. Das Gericht wies in der Entscheidung 
darauf hin, dass der Erwerber in der Folge nicht 
verpflichtet gewesen sei, die letzte Rate auf ein 
Notaranderkonto zu leisten, er sei zur Rückforde-
rung des Betrags berechtigt 
 
Fazit:  
Bei der Verwendung von formularmäßigen Verein-
barungen ist – wie so oft, so auch hier – höchste 
Vorsicht geboten. Die Einschränkung oder der 
Ausschluss des Zurückbehaltungsrecht des Ver-
tragspartners ist auch dann unzulässig, wenn die 
Kaufpreisrate auf ein Notaranderkonto eingezahlt 
wird und nicht direkt an den Verkäufer geleistet 
werden muss. 
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